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REPuklK ÖSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM 
FÜR BAUTEN UND TECHNIK 

I Geschäftszahl 14.050/7-1/5/84 1011 Wien. Stubenring 1 

Telefon 0222/7500 

L 

An das 
Bundeskanzleramt 
Ballhausplatz 2 
1014 \Hen 

Betr.: :8;ntwurf einer Novelle zum 
Bundes-Verfassungsgesetz betreffend 
das Forderungsprogramm der Bundes­
liülder; 
B"!gutachtung 

Name des Sachbearbeiters: 

OR Dr. Schvlarzer 

Klappe 5078 Durchwahl 

Fernschreib-Nr. 1 11145. 1 11780 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anfOhren. 

zu GZ 600 573/24-V/1/84 vom 10.7.1984 

Zu oa. Enhvurf beehrt sich das Bundesministerium für Bauten 
und Technik mitzuteilen, daß gegen die Neufassung des Art. 10 
Abs. 1 Z 13 B-VG erhebliche Bedenken bestehen. 

Angesichts der äußerst kurz gefaßten und apodiktischen FassunG 
der :8rläuterungen muß zur Schaffung eines Überblickes sOHie 
zum besseren Verständnis der Bntstehung der hr-mtigen, im 
\'Iesr:mtlichen be,'Jährten Rechtslage wohl etwas weiter ausr,e­
holt werden: 

A.) Die in Rede stehende Sonderkompetenz hat ihre historischpn 
\Iurzeln in dem Umstande, da ß der "Kern" der heutigen Bundes­

theater, nämlich die seinerzeitigen "hofärarischen Thpat"!r", 
bloß den Hof21lltprn unterstandpn und eine ansonsten für Theatpr 

übliche behördliche Behandlung nicht erfolgte. Dies änd"!rte 
sich naturgemäß nach Bntstehen der Rppublik. Eine derartigp 

Sonderkompetenz Har allerdings in der Bundes-Verfassung 1920 
nicht vorgesehen ! 

. / . 
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JH~s hatte unter Berücksichtigung der einschläg.igrm Be­

stimmungen des Vprfassungs-Übprl~i tungsgesetzes ·1 ~)20 dip 

Konsequenz, daß für diese ehemals hofärarischen Theater 
das örtlich in Betracht kommende NÖ. Theatergesetz 1JGBI. 
Nr. 57/1911 anzUi,;endr:n gewesen wäre. Die Bestimmungen dieses 
Gpsetzes 1;TDTen allerdings kaum mit den realen Gege benhei ten 
der betreff,]nden Theatergebäude sinnvoll in Einklang zu 

bringen, \leshal b sich die zuständigen behördlichen Organe 
~:!iens verschiedentlich Schwierigkeiten gegenüber sahen. 

Dies führte sodann zur übereinstimmenden Auffassung der 

beteiligten Bundes- und Landesdienststellen, daß eine der­
artige Sonderkompetenz nötig wäre, vlaS zunächst zu der Ver­

ankerung der Sonderkompetenz als solcher in der Bundes-Ver­

f':-lssungsgesetznovelle 1925 führte. Da aber auch diese Fassung 

noch mit Schwierigkeiten verbunden war, schlossen der Bund 

und das Land "\Iien mit 21.6.1926 eine Vereinbarung, deren 
I,'olge der nunmehr gel tende \'Jortlaut in der Fassung der 

Blli~des-Verfassungsgesetznovelle 1926, BGBl.Nr. 191 war 

Die näheren Gründe für die damals übereinstimmende Auffassung, 

eine derartige Sonderkompetenz sei notwendig, haben, vd.e im 

folgendFm im geeigneten Zusammenhange näher auszuführFm sein 

\'lird, im \vest:)ntlichen noch heute Geltung. 

B.) Die bislang geltende Rechtslage läßt sich wie folgt 
zusammenfassen: 

Die baubezogenen Angelegenheiten der Bundestheater fallen 
ungeachtet ihres grundsätzlichen rechtlichen Charakters als 

Bausachen wegen des sachlichen Zusammenhanges mit der Haupt­
materie in die Bundeskompetenz. Auf das Erkenntnis des Ver­
fassungsgerichtshofes Slg. 2685/1954 ist hinzuweisen. 

Nach Inkrafttreten der oben erwähnten Bundes-Verfassungsge­

setznovelle 1926 fielen die gegenständlichen Angelegenheiten 

innerhalb der auf Bundesebene bestehenden Bundeszentralstellp.n 

in den VJirkungskreis des Eundesministeriums für Handel und 
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Verkehr. Dies deshaI b, v/eil in den Vlirkungsbereich dieses 

Rossort zufolge der mit StGBl.Nr. 1/1918, StGBl.Nr. 180/1919, 
BGBl.Nr. 2/1920 und BGBl.Nr. 1c)9/1923 erf(!)lgten Überleitung 
dü~ baubezogenen Kompetenzen des seinerzeitigen l\Unisteriums 
für öffentlichp Arbrü ten im Sinne der Kundmachung HGBl. Nr. 
-; 2 !~/ 1 ClOB auf das vorerwähnte Bundesministerium übprgegangen 
':,raren. Zufolgp der weiteren Überlei tung dieser Kompetenzpn 

mit StGBl.Nr. 94/1945, BGBl.Nr. 120/1946, BGBl.Nr. 70/1966 
und letztlich BGBl.Nr. 389/1973 (Abschnitt C, Ziff. 4 des 
T"'iles 2 der Anlage zu § 2) ergibt sich die heutig/O\ Zu­
ständigkeit des Bundesministeriums für Bauten und Technik. 

Auf einfach-gesetzlicher Ebene ist eine besondere, diese 
D2uangelegen.1J.ei t regelnde Gpsetzesnorm bundesrechtlicher 
Natur nicht ergangen. Wesentlich ist aber, daß die zufolge 
Fundmachung GBlLÖ.Nr. 526/1939 in Österreich eingeführten 
reichsrechtlichen Normen baurechtlicher Natur zufolge Fphlens 

einer in Österreich bestehenden einschlägigen Kompetenzab­
grenzung für alle Baulichkeiten, also auch die Bundestheater­
gebäude, in Geltung gesetzt erschienen. Zufolge § 2 dos 

Rechts-Überleitungsgesetzes verblieben unter anderem auch 
die letztervlähnten Gesetzesnormen auf jener Rechtsstufe, auf 
welche sie verfassungsgemäß von den zuständigen gesetzgpbenden 
Organen Österreichs zu setzen gewesen waren, in Geltung. Auf 
der Stufe des BundF!srechtes - im Gegensatz zum Landesrecht 
\:iens, vgl. Art. 111 der Bauordnungsnovelle 1956 - verbliebpn 
sie in Ermangelung einer pntgegenstphenden bundpsges/O\tzlichen 

Regelung bis heute in Gpltung. 

Dü~ BehördP.l1Zuständigkei t richtet sich dementsprechend nach 
der j P\'Jei ligrm Gesetzesnorm. So ist insbesondere bei Voll­
ziehung der für pchte Bauvorhaben maßgeblichen "Verordnung 

über die baupolizeiliche Behandlung von öffentlichen Bauten" 

vom 20. 11.1938, DRGBl. I, S. 1677, zufolge § 2 Abs. 21eg.cit. 
in Verbindung mit § 5 der Kundmachung GBILÖ Nr. 526/1939 der 
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Landeshauptmann die zuständige "Höhere Baupolizeib~hördefl. 

Für die Aufsicht über den Zustand der bereits bestehenden 
Bauten steht materiell-rechtlich betrachtet im wes0ntlichen 
nur die auf Grund des Gesetzes über einstweilige lYlaJ3nahm!'m 
zur Ordnung des Deutschen Siedlungswesens vom 3.7. 1':)34, 

DRGBl. I, S. 568, ergangene "Verordnung zur Hebung der bau­
lichen :B'euersicherh~ü t" vom 20.8. 1973, DRBGI. I, S. 497, zur 
Verfügung; die beDördlichp Zuständigkeit richtpt sich dahpr 

nach § 1 des zuletzt erwähnten Gesetzes, und ist daher hi~­
für die Zentralstelle, konkrpt also im Sinne der obpn dar­
gelegten Üb~rlr!i tung das Bundesministeriui11 für Bauton und 
Technik, zust2.ndig. 

Hiezu darf die Auffassung hervorgehoben vmrden, daC) diese 
Vprteilung von Zuständigkeiten der Verfassungsbestimmung 

dos Art. 102 B-VG durchaus ll.p.chnung trägt, da im Sinne dn.r 
bisher unbeanst2.nOJölt gebliebenen einschlägigen legistischen 
Praxis öfters Teile der grundsätzlich in mittelbarer Bundes­
verwaltung zu vollziehenden Gesetze einer Vollziehung durch 
das zuständige Bundesministerium vorbehalten bleiben (vgl. 

z.B. § 100 VJasserrechtsgesetz 1959, § 335 Gewerbeordnung 1()73). 

Festgehalten werden darf, daß die einer solcherart tat­

sächlich langjährig geübten Verwaltungspraxis zugrundeliegendp 
Bechtsauffassung seinerzeit aus gegebenen Anlaß vom Bund~s-
1.;:anzleramt-Verf3ssungsdienst gebilligt wurde (vgl. dip an das 
Bundesministerülm fi5r Unterricht und Kunst adressierte Note 
des Bundpskanzloramtes-Verfassungsdienst vom 12.10.1973, 

Zl. 34.564/1Ib/73, 1.), f), vor allem letzter Absatz) in Ver­
bindung mit den;;;insichtsbemerkungen des Bundpskanzloramtps­
Verfassungsd ipYlst j e-.'fpils vom 17. 10. 1973 auf de.>n ho. Gpschäfts­

stücke.>n Zl. 508.336/1/8/72 und Zl. 509. 145/I/8/72. 

c.) ~.;ip oben unter A.) bereits er\llähnt, entsprechr:m dir! 
GrUnde, '.'relche heute r;c:gr::n I"iYle -Pl iminierung der bptrr-dfpndnn 

baubpzoßpnen Sondprkompetrmz sprechrm, im \'.Jes~ntlichen jr~rvm, 
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vlelche sein"'rzei t zur Schaffung der 10tzteren geführt 

haben. Im einzelnen darf hiezu folgendes ausgeführt 
vlerden: 

a.) 1<~inp in Aussicht genommene Verfassungsänderung hätte 

zur Konsequenz, daß mit Inlcrafttreten dipser Neuregelung 

fii.r die derzeit konkret bestehenden Bundestheatergebäude 
die Bauordnung für \!ien J...JGBl.Nr. 11/1930 Ld.P. LGBI. Nr. 

18/1976 samt d'-:!ren Nebengesetzfm, insbesondere auch, so-

'mit es einen derartigen Rechtscharakter besitzt, dem 
'IJiener Veranstal tungsstättengesetz, Anwendung zu finden 
hUtte. Die im Laufe der Zeit zufolge der Anpassung an ver­
Li.nderte Benützungsverhiil tnisse immer 1,'lieder notwendig 

werdenden Änderungen sowie vor allem auch notwendigen 
Instandsetzungen, soweit diese von Einfluß auf in der Bau­

ordnung (vgl. vor allem § 60 Abs. 1 lit. c)) als wesentlich 

verankerte Gesichtspunkte sind, \vürden daher nur nach 11a8-

gabe der Bestimmungen dieser Gesetze bewilligungsfiihig 
sein. Dies bedingt aber verschiedentlich eine über die 

eigentliche beabsichtigte 11aßnahme weithinausreichendp An­

passung zufolge der von der Baubehörde für notwendig bp­

fundenen Auflagen. Solche Auflagen sind nach Maßgabe aller 

p.r',vorbenen T.;rfahrungen gerade bei solchen Gebäuden, die vor 

Inkrafttreten der derzeit geltenden baurechtlichen Be­
stimmungen bZ 1H. ohne Anwendung derselben entstanden sind, 
mi.t überdurchschnittlicher Hahrschl'jinlichkei t zu erwarten. 

Dazu kommt noch, daß die bestehenden Bundestheater z\'leifel­

los durchwegs den Bestimmungen des Dpnkmalschutzgesetzes 
unterliegen, sodaß alle .i"~nderungen einer Bewilligung der 

Denkmalbehörde bedürfen. Die aus derart verschiedenen Ge­
setzen erfließenden Kriterien erscheinen vielfach wider­
spruchsvoll; daher werden die ohnedies bei Gebäuden dieser 
Art und Entstehungsgeschichte kaum je vermeidbaren Schwierip,­

keiten noch besonders gesteigert. Es sind gegebenenfalls oft 
Zustände zu erwarten, wo die aus verschiedenen, vor allem 
auch verschiedenartigen Gesetzesbestimmungen erfließenden 
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Gesetzesbefehle derart miteinander in 1:Iiderspruch stehen, 
daß dem Eigentiu-ner, konkret also dem Bund als Träger von 
Privatrechten, kaum eine andere Lösung verbleiben vrorde, 
als die dem Vorhaben zugrundegelegte Absicht überhaupt 
aufzugeben. 

VTie bereits oben ervlilllnt, v!ar die Rechtslage berpits bei 
Inkrafttr<)ten des Bund~s-Verfassungsgesetzes 1920 analog; 

die damaligen Notive sind somit für die Schaffung d!"!r Sonder­
kompetenz auch heute noch aktuell. Hinzuzufügen ist, daß 

derart unabhängig voneinander bestehende, verschiedenartigr--, 
verschipdentllch in das 8igentumsrecht pingreifendr> l!iaf3-

nahmen, soferne sie - wie im Gegenstande - auf ein und die­
selbe Sache bezogen erscheinen, durch die sohin ent-

stehend!"! Verkniipfung, obwohl silO' für sich allein durchaus 
verhältnismäßig wären, als unverhältnismäßig angesehen 
,,-,erden mÜSsen. Auf die dahingehenden Ausführungen im Urteil 
des BGI1 vom 30. <J. 1982, Fall Sporrong und Lönnroth,~uGRZ 
1983/523, ist hinzuweisen. I:Gin solcher Eingriff in das 
zweifellos aus der Sicht der in Betracht kommenden ver­
m13gensbezogenen Grundrechte gleichsam" absei ts" gelegene 
Bundesvermögen könnte doch immerhin den Bundes-Verfassungs­
gesetzgeber dem Vorvrurf aussetzen, daß er hier "mit 
schlechtem Beispiel!! vorgehe. 

b.) Die biSheriGe Verwaltungspraxis ist bedeutsam durch 
engste Zusammenarbeit der zum Bundesministerium für Inneres 
ressortierenden, mit veranstal tungs- bzw. feuerpoliZf-dlichen 
Angelegenheiten befaßten Organe mit den dem Bundesminist!"!rium 
fi5_r Bauten und Technik angehörenden, mit baupolizei lichen 
Aufgaben befaßten Organen geprägt. Dies wird nicht zuletzt 
auch ermöglicht durch die Relation der Inhalte der beiden 
Rechtsnormenbereiche "Baurecht" und "Feuerpolizeirecht!!. 
B~kanntlich handelt es sich hiebei um engvprwandte Rechts­

matp.rip.n, und der jeweils zuständig!'! Gesetzgeber hat die 

röglichkeit, aus der jewpiligen Haterie heraus sowohl bau-
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rechtliche als auch feuerpoliZF~ilichl') Regelungen unter 

andArem auch zur Verhütung von BrändAn anläßlich der BA­
nützung von Bauten und Lieg~nschaftAn zu statuipren. Auf 
di.P. vom Verfassungsw~richtshof diesbezüglich in ständiger 
Judikatur erarbeitete "Gesichtspunlctetheorie" (vgl. ins­
besondere VfSlg. 7792, 8195, 6269, 8831 u.a.) ist hinzu-
';r ispn. Da spezifischA bundesrAchtliche VorschriftAn bau­
polizeilichAr und feuerpolizeilicher Natur nicht existieren, 
sondern auf Grund der oben unter B.) zitierten ehemals 
deutschen Rechtsvorschriften nach Maßgabe notwendiger 
Analogieschlüsse die örtlichen landesgesetzlichen RegelungAn 
unter Berücksichtigung der Gegebenheiten der bestehenden 

Gebäude angewendet werden, kommt hier einer reibungs-
losen Zusammenarbeit außergewöhnliche BedAutung zu. 

"jürde zufolge Ainer nunmehr in Aussicht genommenen Ver­
fassungsänderung hier eine Trennung der dArzAit beim Bund 
vereinigten Komp8tAnzen vorgesehen, 'l:läre zu befürchten, 
daß diAS zu 1ilinlichAn SchwiArigkei ten führen müßte, v!ip 
oben unter a.) dargAtan. DiAS ums omAhr , als durch dr>n \.'lAg­

fall des bisherigen Ausdruckps "alle" diese TrAnnung in 

verwal tungsökonomisch negativer \'fAise noch untprstrichen 1!Jird. 

c.) Dip. vArschiedenen, bisher er\lJ'ähntp.n technischAn und 

rechtlichen besonderen Gegebenheiten der konkreten Bundes­
theatergebQude bedingen, daß dip mit einschlägigen behärd­
lichrm EaGnahmen befaßten Organe ein gAradAzu persänlichr>s 
lTaheverhältnis zum einzp.lnen konlcreten ObjAkt besitzen 

müssen, um in einer bislang erfolgreichen Weise die be­
treffenden Ziele zu erreichen. Dem wurde durch den vorn 
Bundesministerium für Bauten und Technik in Wahrnehmung 
seiner Kompetenz "Bauwesen" unter analoger Anwendung dp~~ in 
der Bauordnung verankerten Regelungen über die Benützung und 
~;rhal tung der Gebäude (§ 129 der Bauordnung für V-Jien) ge­

schctffenen l1Aufsichtsdienst" vortrefflich Rechnung ge­
tragen. Dieser Aufsichtsdienst beinhaltet eine ständigA bA­
hördliche ObsorgA für die Relation der GegebAnhAiten dAS -
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wie oben ervfähnt außr:~rhalb der Herrschaft der damaligen 

Bauordnung entstandenen - Gebäudes und seiner je\<l0iligen 
konkreten Benützung, und zvmr 

1.) durch regelmäßige, in Abständen von 1 bis 2 JahrFm 

durchgefi.iJ1rte, das gesamte Obj ekt umfassende Br­
mittlungen und nachfolgende konkrete Vorschr0ibungpn, 

2.) durch konkrete Vorschrp. i bungen aus Anlaß neue'r 
Inszenierungen von Bi5hnen'liferken, und 

3.) durch konkrete Beaufsichtigung und allenfalls nötige 
ergänzende Vorschreibungen anläßlich jeder konkretpn 
einzelnen Aufführung ! 

Der hü~zu ZTh.11 }~insatz gelangende Apparat setzt sich aus 
pin8r im Vprhältnis zu den vorhandp.nen Gebäuden relativ 
geringen Anzahl von maximal 30 technikkundigen, in diesem 
speziellen Bereich hoch qualifiziertp.n Fachbeamten zu­
sammen. Daraus resultiert, daß jeder einzelne dieser Beamten 
jedes einzelne dpr zahlenmäßig ""eniger konkretp.n Bundes­
theatergebäude in weitem Umfang individuell kennt. Nur 
unter solchen Umständen erscheint die bislang erfolgreiche 
Verhütung von aus der konkreten Benützung abzuleitenden 
m=:gativen Konsequenzen, wie insbesondere von Bränden und 
~;J.lnlichen Unzukömmlichkeiten, erklärbar. 

~~in dahingehender, aus einer nunmehrigen Verfassungsänderung 
abgelei teter 'dechsel der eingesetzten Beamten würde zu schvJer 
abschätzbaren, jedenfalls aber beachtlichen Erhöhungen der be­
stehenden Gefahren führen. Nach ho. Auffassung ist eine der­
artige jmderung aus dieser Sicht überhaupt nicht zu ver­
antworten. 

D.) All der unter A.) bis CO') vorgebrachten Ausführungen 
ungeachtet wird ho. durchaus dem bei verschiedenen geeignpten 

Gelegenheiten in den Vordergrund gestellten Anliegen der 
Länder, eine dahingehende Vereinfachung des Verfassungswort­
lautes zu erzielen, volles Verständnis entgegengebracht. Aus 
dieser Sicht ergibt sich die weitere, und zv/ar diesfalls 
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praxisbBzogene Überlegung, daß die bisher dargelegten 
Bedenkrm ke ineswegs für notvlendigerwt=dse alle konkrpt 
bestehenden und künftig denkbaren Bundesthee.tergebäudp 
in gleichem Ausmaße zu gelten haben. 

\ leiters ergibt sich hiezu die i~rvlägung, daß der derzAi tige 
I"T ortlaut, uelchpr sOl'Tohl dem \Jortzusammenhan@ nach als auch 
im Sinne des zugrunde liegenden, auf die Umstände der "Snt­
stehung hinweispnden T'Iaterials auf alle überhaupt kUnftig­
hin bestehenden und neu entstehenden Bundestheatergebäude 
abgestell t Brscheint, keineswegs notvlendig 1,."äre. Die seincr­
zei t aktuellen und nunmehr im wBsentliehen "miterbestehenden 
Gründe beziehp.n sich eben nur auf den vorerwilllnten "Kern" 
dur Gebäude, und vrUrde sich daraus ein sinnvoller Kompromiß 
wie folgt ergeben: 

:';8 'vrürde vorgeschlagen, zunächst aus der besonderen Sicht 
einer "Straffung" des VIortlautes der Verfassung im Rahmen 
des Art. I Ziff. 1 den Art. 10 Abs. 1 Ziff. 13 B-VG wie 
folgt zu fassen: 

" .•... Einrichtungen des Bundes; Bundestheater; Denkmalschutz 
Tl . . . . . . . .. . 

'(reiters sollte im Rahmen r-dnes besonderen Artikel IV. der 

vorliegenden Bundes-Verfassungsnovelle folgendes veranJcert 
vIerden: 
IIDie baupolizeiliche Behandlung der bei Inkrafttreten dil"ses 

BundesgesetzRs für Bundestheaterzwecke gewidmeten Gr>bäude .••• 
verbleibt auf Dauer des technischen Bestandes dersPlbp.n dRm 
Bund; das zuständige Bundesministerium hat die örtlichen Bau­
vorschriften sinngemäß anzuwenden." 

Zur Frage der Bezeichnung der Grundsatzbestimmungen ergeht 
Leermeldung. Hiebei vlird jedoch davon ausgegangen, daß die 
BAstimmungen in den §§ 16 und 17 des Ingenieurkammergesetzes, 
BGBI.Nr. 71/1969, über das Schiedsgericht und das Schlichtungs­
verfahren nicht dem Begriff "öffentlicheBinrichtungt=~n zur 
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außergerichtlichen Vermittlung von Streitigkeiten" im 
Sinne des Art. 12 Abs. 1 Z. 2 B-VG zuzuordnen sind. 

Im übrigen gibt der ~:~nt\lJU.rf aus ho. Sicht zu keinen }"3r:)­

merl:ungen Anlaß. 

Für di~ Richtigkeit 

~ien, am 21. September 1984 
Hür den Bundesminister: 

Dr. Schuberth 

7t:;;~ 
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